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(54) Vorrichtung zum Spielen mit einem Ball

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Spielen mit einem
Ball (5) mittels eines Golfschlägers weist eine Spielflä-
che (2) auf Diese Spielfläche (2) besteht aus Klettmate-
rial oder einem Material, an dem ein mit Klettmaterial
(4) belegter Ball (5) haften kann. Um ein sicheres Haf-
ten des Balles (5) an der Spielfläche (2) zu gewährlei-
sten, ist die Spielfläche (2) elastisch nachgiebig in
einem Rahmen allseitig aufgespannt. Alternativ kann
die Spielfläche (2) auch auf einer formstabilen Platte
(25) gehalten sein, wobei zwischen der Platte (25) und
der Spielfläche (2) ein weiches Material (26) vorgese-
hen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Spielen mit einem Ball gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Aus der DE 33 23 838 A1 ist eine Vorrichtung
zur Durchführung von Wurfspielen mit einem Ball
bekannt. Diese Vorrichtung ist ähnlich einer Zielscheibe
ausgebildet und besteht im wesentlichen aus einer mit
textilem Material oder einem Vlies überzogenen Platte.
Ein mit Klettmaterial belegter Ball kann auf dieser Ziel-
scheibe haften, um die erzielten Treffer einfach auswer-
ten zu können. Diese bekannte Vorrichtung weist
jedoch den Nachteil auf, daß der Ball, insbesondere
wenn er mit höherer Geschwindigkeit auf dem Ziel auf-
trifft, von diesem reflektiert werden kann, bevor die
Kletthaken des Balles zum Eingriff kommen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung der eingangs genannten Art anzugeben,
die auch bei hoher Auftreffgeschwindigkeit des Balles
ein sicheres Haften des Balles ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den
Merkmalen der Patentansprüche 1, 3 oder 8 gelöst.
[0005] Bei der Ausbildung der Vorrichtung gemäß
Anspruch 1 besteht die Spielfläche aus Klettmaterial,
einer Textilbahn, insbesondere einer Schlingenware,
oder einem Vlies, wobei der Ball mit einem korrespon-
dierenden Material belegt ist, so daß dieser an der
Spielfläche haften kann. Beispielsweise könnte die
Spielfläche aus Klettmaterial bestehen und der Ball mit
einer Textilbahn oder einem Vlies belegt sein. Alternativ
könnte auch die Spielfläche aus einer Textilbahn oder
einem Vlies bestehen, wobei der Ball mit Klettmaterial
belegt ist. In jedem Fall ist sichergestellt, daß der Ball
beim Auftreffen auf die Spielfläche haften kann. Die
Spielfläche ist elastisch nachgiebig in einem Rahmen
oder auf einer Platte gehalten, so daß die Spielfläche
beim Auftreffen des Balles elastisch verformt werden
kann. Diese Maßnahme verhindert zuverlässig ein
Abprallen des Balles von der Spielfläche bei hoher Auf-
treffgeschwindigkeit, da die Zeitspanne zwischen dem
Auftreffen des Balles auf die Zielfläche um seine
Geschwindigkeitsumkehr infolge der elastischen Deh-
nung der Spielfläche verlängert wird. Die Stoßenergie
wird dabei teilweise in eine elastische Verformung der
Spielfläche umgewandelt und teilweise von der Spielflä-
che absorbiert. Damit haben die Kletthaken ausrei-
chend Zeit, sich in der Textilbahn bzw. im Vlies zu
verhaken, so daß ein Abprallen des Balles von der
Spielfläche zuverlässig verhindert wird. Durch die teil-
weise Absorption der Aufprallenergie von der Spielflä-
che werden zudem die Zugkräfte zwischen dem Ball
und der Spielfläche nach der Geschwindigkeitsumkehr
des Balles entsprechend reduziert, was das Haftvermö-
gen des Balles an der Spielfläche zusätzlich verbessert.
Wird die Spielfläche in einem Rahmen gehalten, so
reicht es völlig aus, wenn die Spielfläche selbst ela-
stisch nachgiebig ausgebildet ist, während der Rahmen

grundsätzlich formsteif ausgebildet sein kann. Wird die
Spielfläche dagegen auf eine Platte aufgebracht, so
sollte die Platte ganz oder teilweise verformbar sein, um
eine elastische Verformung der Spielfläche beim Auf-
treffen des Balles zu ermöglichen. Damit kann diese
Vorrichtung auch dann eingesetzt werden, wenn der
Ball mit hoher Auftreffgeschwindigkeit auf die Spielflä-
che trifft, was insbesondere beim Spielen des Balles mit
einem Golfschläger regelmäßig der Fall ist. Um zu ver-
meiden, daß sich die Spielfläche um jeden haftenden
Ball geringfügig wölbt, ist die Spielfläche allseitig im
Rahmen aufgespannt. Die Spannung wird daher linien-
haft auf die Spielfläche übertragen, was zu einer gleich-
mäßigen Spannung der Spielfläche führt. Damit sind
die Bedingungen unabhängig von der Verteilung bereits
haftender Bälle. Die Spannkraft der Spielfläche wird
dabei so gewählt, daß die Deformation der Spielfläche
um den daran haftenden Ball nur gering ist, wobei trotz-
dem eine ausreichende elastische Nachgiebigkeit der
Spielfläche zum sicheren Einfangen des Balles gewähr-
leistet ist. Alternativ kann die Spielfläche auf eine form-
stabile Platte aufgebracht werden, die mit weichem
Material belegt ist. Dieses Material sorgt für eine elasti-
sche Nachgiebigkeit der wirksamen Plattenoberfläche,
so daß die Spielfläche trotz der Aufbringung auf die
formstabile Plane elastisch nachgiebig bleibt.

[0006] Als weiches Material hat sich gemäß Anspruch
2 Schaumstoff bewährt, der leicht auf die Platte auf-
bringbar ist und konstante Materialeigenschaften auf-
weist. Insbesondere, wenn die Vorrichtung im Freien
eingesetzt werden soll, wird die Platte vorzugsweise mit
einem geschlossenzelligen Schaumstoff belegt, um
eine Anreicherung des Schaumstoffs mit Wasser zu
verhindern.
[0007] Um die erzielten Treffer auf der Spielfläche
auswerten zu können bzw. ein dem Golfspiel vergleich-
bares Spiel zu ermöglichen, ist es gemäß Anspruch 3
günstig, wenn auf der Spielfläche Wertungszeichen
sichtbar sind. Diese Wertungszeichen bestehen aus
abgegrenzten Flächenbereichen, denen eine Wer-
tungszahl zugeordnet werden kann. Beispielsweise
könnten die einzelnen Flächenbereiche zueinander
unterschiedlich gefärbt sein, wobei die Farbe der Wer-
tungszahl entspricht. Alternativ oder zusätzlich könnten
die Grenzen zwischen den einzelnen Flächenbereichen
durch entsprechende Begrenzungslinien sichtbar
gemacht werden. Zusätzlich können die einzelnen Flä-
chenbereiche mit einer Wertungszahl versehen wer-
den, die auf dem Flächenbereich aufgebracht ist.
Vorzugsweise wird die Wertungszahl mit besonders
schmaler Strichbreite aufgetragen, um die Haltewirkung
des Balles an der Spielfläche nicht zu beeinträchtigen.
Zur Vermeidung eines entsprechenden Farbauftrags für
die Wertungszahlen bzw. die Begrenzungslinien kön-
nen diese auch durch gezieltes Bleichen der Spielfläche
erzeugt werden. Alternativ ist es auch möglich, die Wer-
tungszahl aus einem Material herauszuschneiden, die
der Spielfläche entspricht, wobei die Wertungszahl auf
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die Spielfläche aufgebracht wird. Da die Spielfläche aus
einzelnen Flecken zusammengesetzt ist, muß die Spiel-
fläche nicht zur Darstellung der Wertungszeichen
gezielt großflächig eingefärbt werden. Dies hat den Vor-
teil, daß das Haftvermögen des Balles an der Spielflä-
che in keiner Weise durch einen nachträglichen
Farbauftrag beeinträchtigt wird, was insbesondere bei
Spielflächen aus Polypropylen-Schlingenware als Spiel-
fläche von entscheidender Bedeutung ist. Dieses Mate-
rial kann vor seiner Herstellung relativ einfach mit
Farbpigmenten versehen werden, ein nachträglicher
Farbauftrag führt jedoch zu einer Verklebung der einzel-
nen Polypropylen-Fasern, so daß die Haftwirkung des
Balles wesentlich reduziert wäre. Durch das Zusam-
mensetzen der Spielfläche aus einzelnen Flecken, die
nicht mehr nachträglich eingefärbt werden müssen,
wird demnach das Haftvermögen des Balles an der
Spielfläche verbessert.

[0008] Um die einzelnen Flecken sicher aneinaner
halten zu können, ist es gemäß Anspruch 4 vorteilhaft,
diese auf einem gemeinsamen Träger aufzubringen
bzw. miteinander zu vernähen. Der gemeinsame Träger
umfaßt in diesem Fall die gesamte Spielfläche, auf der
die einzelnen Flecken befestigt werden. Dies kann bei-
spielsweise durch Verkleben oder Aufnähen der Flek-
ken auf dem Träger erfolgen. Für den Fall, daß die
Spielfläche auf einer Platte gehalten ist, kann diese
bzw. das auf der Platte aufgebrachte weiche Material
direkt als Träger für die einzelnen Flecken verwendet
werden. Alternativ kann als gesonderter Träger eine
Kunststoff-Folie, vorzugsweise aus Polyvinylchlorid,
eingesetzt werden, die elastisch ist und sich mit der
Polypropylen-Schlingenware gut verkleben läßt. Sollen
die einzelnen Flecken alternativ oder zusätzlich mitein-
ander vernäht werden, so wird vorzugsweise ein farblo-
ses Garn eingesetzt, das auf der Spielfläche kaum zu
sehen ist.
[0009] Je nach anzuwendenden Spielregeln kann es
gemäß Anspruch 5 vorteilhaft sein, die verschiedenen
Flecken der Spielfläche mit unterschiedlichem Haftver-
mögen auszubilden. Damit kann der Ball von Bereichen
der Spielfläche, die keine bzw. die schlechteste Wer-
tung erzielen sollen, wegen völlig fehlendem Haftver-
mögen abprallen, während er in allen anderen
Bereichen der Spielfläche haftet.
[0010] Gemäß Anspruch 6 ist es günstig, die Spielflä-
che kreis- oder polygonförmig auszubilden, so daß sie
in verschiedene Lagen gedreht werden kann. Damit
kann dieselbe Spielfläche unterschiedlich eingesetzt
werden.
[0011] Werden die Merkmale des Anspruchs 7
genutzt, so läßt sich die Vorrichtung beidseitig bespie-
len. Damit kann jede Vorrichtung von zwei Spielern
genutzt werden, so daß die Vorrichtung besonders
effektiv eingesetzt werden kann. Für den Fall, daß die
Spielfläche in einem Rahmen gehalten ist, wird bevor-
zugt eine beidseitig wirkende Spielfläche eingesetzt,
was bei einer Spielfläche aus Textilbahn oder einem

Vlies leicht und gleichzeitig kostengünstig durchführbar
ist. Damit entstehen durch die Forderung der beidseiti-
gen Bespielbarkeit der Vorrichtung keine zusätzlichen
Herstellungskosten.

[0012] Um im Spielverlauf die Anordnung der Wer-
tungszeichen zu ändern, ist es grundsätzlich erforder-
lich, die Spielfläche auszutauschen oder eine andere
Vorrichtung zu benutzen. Um diesen Aufwand zu ver-
meiden, ist es gemäß Anspruch 8 vorteilhaft, die Wer-
tungszeichen optisch mittels eines Projektors auf die
Spielfläche zu projezieren. Damit kann durch Ändern
des Projektorbildes, was beispielsweise durch Wech-
seln des Dias oder Ändern einer computergenerierten
Grafik erfolgen kann, eine Neuanordnung der Wer-
tungszeichen erzielt werden. Die Spielfläche besteht
dabei aus einfarbigem, vorzugsweise weißem Material,
so daß ein gesondertes Einfärben oder Zusammenset-
zen der Spielfläche aus einzelnen Flecken entfallen
kann. Damit ergibt sich auch keine Beeinträchtigung der
Haftwirkung des Balles aufder Spielfläche durch eine
nachträgliche Einfärbung. Durch die projezierende Dar-
stellung der Wertungszeichen wird demnach die Haft-
wirkung des Balles auf der Spielfläche verbessert.
[0013] Um die Spielfläche mit ihrem Rahmen bzw. der
Platte anzuhalten, würde es grundsätzlich ausreichen,
sie beispielsweise an einer Wand zu befestigen, sofern
die elastische Nachgiebigkeit der Spielfläche hierdurch
nicht beeinträchtigt wird. Gemäß Anspruch 9 wird
jedoch vorgeschlagen, den Rahmen oder die Platte in
einem Trägerfuß zu halten. Dieser Trägerfuß ist auf dem
Boden abgestützt, so daß die Spielfläche frei im Raum
aufgestellt werden kann. Dies ist insbesondere bei einer
gewünschten beidseitigen Bespielbarkeit der Vorrich-
tung wichtig. Da der Rahmen bzw. die Platte von einer
Aussparung im Trägerfuß aufgenommen wird, läßt sich
die Spielfläche leicht samt Rahmen bzw. Platte austau-
schen, ohne den Trägerfuß verrücken zu müssen. Dies
ist insbesondere bei schweren Trägerfüßen wichtig, da
hierdurch der Wechsel der Spielfläche erheblich verein-
facht wird.
[0014] Bevorzugt wird die Verbindung zwischen Rah-
men bzw. Platte und dem Trägerfuß gemäß Anspruch
10 von einem Flansch gebildet, der in eine Nut des Trä-
gerfußes eingreift. Dies erlaubt ein einfaches Einsetzen
des Rahmens bzw. der Platte in den Trägerfuß, wobei
trotzdem ein sicherer Halt zwischen beiden Teilen, ins-
besondere gegen Verkippen, gegeben ist. Vorzugs-
weise ist der Rahmen oder die Platte durch zusätzliche
Haltemittel, wie beispielsweise Schraubenbolzen, am
Trägerfuß gehalten. Dies ist insbesondere dann wichtig,
wenn die Vorrichtung im Freien aufgestellt werden soll,
so daß der Wind erhebliche Kippkräfte auf die Spielflä-
che ausübt. Insbesondere, wenn der Rahmen oder die
Platte kreisförmig ausgebildet ist, ist es günstig, diese
um eine zur Spielfläche senkrechte Achse verdrehbar
zu halten. Erfolgt die Verbindung durch einen in eine
Nut des Trägerfußes greifenden Flansch, so kann dies
sehr einfach durch eine kreissektorhafte Ausbildung der
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Nut realisiert werden, so daß die Drehlagerung des
Rahmens bzw. der Platte keine zusätzlichen Kosten
verursacht.

[0015] Um während des Spiels einen sicheren Halt
des Rahmens bzw. der Platte am Trägerfuß zu errei-
chen, ist es gemäß Anspruch 11 vorteilhaft, diese arre-
tierbar am Trägerfuß zu halten. Vorzugsweise erfolgt die
Arretierung nur in vorgegebenen Lagen des Rahmens
bzw. der Platte, so daß eine korrekte Lage der Spielflä-
che nach dem Arretieren gegeben ist. Dies läßt sich
durch Steckstifte oder Schrauben erreichen, die durch
den Rahmen in den Trägerfuß fassen.
[0016] Schließlich ist es gemäß Anspruch 12 günstig,
wenn der Trägerfuß ein gegenüber der Spielfläche und
dem Rahmen bzw. der Platte größeres Gewicht auf-
weist. Hierdurch ergibt sich ein besonders tiefer
Schwerpunkt der Vorrichtung, der vorzugsweise im Trä-
gerfuß liegt. Damit wird ein Umkippen der Vorrichtung
bei Wind zuverlässig verhindert.
[0017] Der Erfindungsgegenstand wird beispielhaft
anhand der Zeichnung beschrieben, ohne den Schutz-
umfang zu beschränken.
[0018] Es zeigt:

Figur 1 eine räumliche Darstellung einer Vorrich-
tung zum Spielen mit einem Ball,

Figur 2 eine Schnittdarstellung durch die Vorrich-
tung gemäß Figur 1,

Figur 3 eine vergrößerte Detaildarstellung der Hal-
temittel gemäß Figur 2,

Figur 4 eine vergrößerte Detaildarstellung der
Spielfläche gemäß Figur 2 und

Figur 5 eine alternative Ausbildung der Spielfläche.

[0019] Eine Vorrichtung 1 gemäß Figur 1 wird von
einer Spielfläche 2 gebildet, die in einem Rahmen 3 aus
Metall aufgespannt ist. Die Spielfläche 2 besteht aus
einer Textilbahn oder einem Vlies, vorzugsweise aus
Polypropylen-Schlingenware, und ist derart ausgebil-
det, daß ein mit Klettmaterial 4 belegter Ball 5 an ihr
haften kann. Die Spielfläche 2 ist in Form von farbigen
Flecken 7 zusammengesetzt, die Wertungszeichen 6
bilden und denen aufgedruckte Wertungszahlen 8
zugeordnet sind. Alternativ könnte die Spielfläche 2
auch einfarbig, vorzugsweise weiß ausgebildet sein,
wobei die Wertungszeichen 6 und ggf. die Wertungs-
zahlen 8 von einem Projektor 9 optisch auf die Spielflä-
che 2 übertragen werden. Der Rahmen 3 ist mit der
Spielfläche 2 in einem Trägerfuß 10 aus Beton gehal-
ten, wobei er um eine Achse 11 drehbar ist, die senk-
recht zur Spielfläche 2 steht.
[0020] Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung durch die
Vorrichtung gemäß Figur 1 beim Auftreffen des Balles 5
auf die Spielfläche 2. Man erkennt, daß die Spielfläche
2 zwischen zwei Rahmenteilen 12 eingespannt ist, die
den Rahmen 3 bilden. Durch das Auftreffen des Balles
5 wird die Spielfläche 2 elastisch deformiert, so daß
sich die Spielfläche 2 flächig am Klettmaterial 4 des Bal-

les 5 anlegt. Zusätzlich erhöht sich die Zeitdauer zwi-
schen dem Auftreffen des Balles auf die Spielfläche 2
und dem Einsetzen der Reflexion von der Spielfläche 2,
so daß die Kletthaken im Klettmaterial 4 des Balles 5
ausreichend Zeit haben, sich in der Spielfläche 2 festzu-
haken. Dies verhindert zuverlässig ein Abprallen des
Balles 5 von der Spielfläche 2, selbst wenn der Ball 5
mit hoher Geschwindigkeit gegen die Spielfläche 2
geschlagen wird. Außerdem geht aus der Figur 2 her-
vor, daß der Rahmen 3 auf den Trägerfuß 10 aufgesetzt
ist und dabei in eine Längsnut 18 zum ausreichenden
Halt eingreift, worauf später noch näher eingegangen
wird.

[0021] Auf dem aus Beton gebildeten Trägerfuß 10
sind Haltemittel 13 vorgesehen, die die Verbindung mit
dem Rahmen 3 herstellen. Diese Haltemittel 13 sind
insbesondere aus der Detaildarstellung gemäß Figur 3
zu entnehmen.
[0022] Am oberen Ende 14 des Trägerfußes 10 ist
eine Längsnut 18 eingeformt. Beidseits der Längsnut 18
erstrecken sich nach oben gerichtete Schenkel 17, die
eine Profilschiene bilden. Der Rahmen 3 ist an seinem
gesamten Umfang mit einem korrespondierend ausge-
bildeten Flansch 19 versehen, der in die Längsnut 16
greift. Die Profilschiene bzw. Längsnut 18 des Trägerfu-
ßes 10 ist nur kreissektorhaft ausgebildet. Der Rahmen
3 läßt sich um seine Mittelachse 11 in der Längsnut 18
verdrehen. Um den Rahmen 3 in der gegebenen Lage
arretieren zu können, sind im Trägerfuß 10 Haltemittel
20 vorgesehen, die im einfachsten Fall von einem
Gewindebolzen 21 oder Steckstiften gebildet sind, die
den Flansch 19 durchsetzen.
[0023] Figur 4 zeigt eine Detaildarstellung eines Aus-
schnitts der Spielfläche 2. Die Spielfläche 2 ist von meh-
reren Flecken 7 aus Polypropylen-Schlingenware
gebildet, die unterschiedlich eingefärbt und stumpf
aneinandergesetzt sind. Die einzelnen Flecken 7 sind
auf einem gemeinsamen Träger 23 aufgeklebt, der von
einer Polyvinylchlorid-Folie gebildet ist. Alternativ könn-
ten die Flecken 7 auch mit dem Träger 23 vernäht sein.
[0024] Figur 5 zeigt eine alternative Ausbildung für die
Spielfläche 2, die auf einer formstabilen Platte 25 gehal-
ten ist. Um ein elastisches Nachgeben der Spielfläche 2
zu ermöglichen, ist die Platte 25 beidseits mit Schaum-
stoff 26 belegt, auf dem wiederum jeweils eine Spielflä-
che 2 vorgesehen ist. Grundsätzlich könnte die Platte
25 auch nur einseitig mit Schaumstoff 26 bzw. einer
Spielfläche 2 belegt sein, durch das vorgeschlagene
beidseitige Belegen der Platte 25 ist jedoch ein beidsei-
tiges Bespielen der Vorrichtung 1 möglich. Außerdem
kann die Spielfläche durch einfaches Umdrehen der
Platte 25 gewechselt werden. Die Platte 25 ist in glei-
cher Weise wie der Rahmen 3 mit einem umlaufenden
Flansch 19 versehen, der ein einfaches Einstecken in
die Nut 18 des Trägerfußes 10 ermöglicht.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Spielen mit einem Ball (5), ins-
besondere mit einem Golfschläger, wobei die Vor-
richtung eine Spielfläche (2), bestehend aus
Klettmaterial, einer Textilbahn oder einem Vlies auf-
weist, an welcher der mit korrespondierendem
Material (4) belegte Ball (5) haften kann, dadurch
gekennzeichnet, daß die Spielfläche (2) elastisch
nachgiebig in einem Rahmen (3) allseitig aufge-
spannt oder auf einer formstabilen Platte (25)
gehalten ist, wobei zwischen der Platte (25) und der
Spielfläche (2) ein weiches Material (26) vorgese-
hen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das weiche Material (26) ein
Schaumstoff ist und ein Nachgeben der Spielfläche
(2) beim Auftreffen des Balles (5) ermöglicht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, wobei auf der Spiel-
fläche (2) Wertungszeichen (6) sichtbar sind,
dadurch gekennzeichnet, daß die Spielfläche (2)
aus einzelnen Flecken (7) unterschiedlicher Farbe
zusammengesetzt ist, die die Wertungszeichen (6)
bilden.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Flecken (7) auf einem gemeinsa-
men Träger (23) aufgebracht und/oder miteinander
vernäht sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, daß der Ball (5) an den verschie-
denen Flecken (7) ein unterschiedliches Haftver-
mögen aufweist.

6. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Spiel-
fläche (2) kreis- oder polygonförmig ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Rah-
men (3) oder die Platte (25) beidseitig mit dem
Material belegt ist, an dem der Ball (5) haften kann,
oder daß der Rahmen (3) mit einem Material belegt
ist, an dem beidseitig der Ball (5) haften kann.

8. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1, 2, 6 und 7 oder nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1, wobei auf der Spielfläche (2) Wer-
tungszeichen (6) sichtbar sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Spielfläche (2) ein Projektor (9)
zugeordnet ist, der die Wertungszeichen (6) optisch
auf die Spielfläche (2) projiziert, die von Vlies oder
Schlingenware gebildet ist.

9. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Rah-
men (3) oder die Platte (25) in einem Trägerfuß (10)
gehalten sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Rahmen (3) oder die Platte (25)
einen radialen Flansch (19) aufweist, der in eine
Nut (18) des Trägerfußes (10) greift, wobei der
Rahmen (3) oder die Platte (25) am Trägerfuß (10)
um eine zur Spielfläche (2) senkrechte Achse (11)
verdrehbar gehalten sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rahmen (3) oder die
Platte (25) am Trägerfuß (10) arretierbar sind,
wobei die Arretierung in vorgegebenen Lagen des
Rahmens (3) oder der Platte (25) erfolgen kann.

12. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Trä-
gerfuß (10) ein größeres Gewicht als die Spielflä-
che (2) mit dem Rahmen (3) oder der Platte (25)
aufweist.
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